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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ist Ihnen bekannt, dass vom 30. Mai bis zum 1. Juni die internationale Ausstel-
lung für Fahrwegtechnik in Münster stattfindet? Die UVB ist gemeinsam mit 
anderen Unfallversicherungsträgern als kompetenter Ansprechpartner mit 
einem Messestand zum Thema „Sicherheit am Gleis“ vor Ort. Haben Sie Inte-
resse an einem Besuch? Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 12. 

Beschäftigte werden nicht nur an ihrem Arbeitsplatz mit Gefährdungen konfron-
tiert. Diese können auch auf dem Weg zur und von der Arbeit sowie bei dienst-
lichen Fahrten entstehen. Die UVB hat im Rahmen der Verkehrssicherheits-
arbeit ihr Präventionsangebot überarbeitet. Auf den Seiten 9 bis 11 geben wir 
dazu detaillierte Informationen. Weiterhin erhalten Sie Hinweise zu geeigneten 
Seminaren der UVB sowie zur möglichen Teilnahme an einem Fahrsicherheits-
training.

Auf der Seite 8 haben wir einige GHS-Gefahrenpiktogramme und Sicherheits-
zeichen für Sie zusammengestellt. Kennen Sie deren Bedeutung? Im Ernstfall ist 
es wichtig, die Aussagen solcher Zeichen schnell zu erkennen und die jeweiligen 
Hinweise zu beachten. Testen Sie Ihr Wissen.

In vielen Bereichen ist es derzeit das Ziel, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Schutz der Beschäftigten bei der Arbeit europaweit durch Normen zu vereinheit-
lichen. Dieses gilt beispielsweise auch für die Sicherungsmaßnahmen während 
Gleisbauarbeiten. Hier konnten im Jahr 2016 die umfangreichen Arbeiten an der 
Normenreihe EN 16704-x abgeschlossen werden. Auf den Seiten 3 bis 7 erhalten 
Sie einen kleinen Einblick in dieses umfangreiche Thema.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund,

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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Sicherungsmaßnahmen während Gleisbauarbeiten

Europäische Normung schafft Klarheit

Dr.-Ing. Knut Dumke, Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB), Geschäftsbereich Arbeitsschutz und 
Prävention, Frankfurt am Main

Nach langen und intensiven Diskussionen hat die Normenreihe EN 16704-x nunmehr ihre letzte Hürde in 
Europa genommen. In der finalen Abstimmung haben sich die beteiligten Länder mit sehr deutlicher Mehrheit 
für deren Annahme ausgesprochen. Somit steht nach den letzten sprachlichen Anpassungen in Kürze ein 
abgestimmtes Dokument, bestehend aus insgesamt vier Normen, zur Verfügung. Diese bilden zusammen den 
Grundstein für die Harmonisierung von Sicherungsmaßnahmen während Gleisbauarbeiten in Europa. 
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Die Arbeiten zur Normung wurden 2005 
aufgenommen und von den Arbeitsgrup-
pen Ende 2012 mit der Fertigstellung von 
Normentwürfen vorerst beendet. Im weite-
ren Normungsverfahren konnten dann zu 
den drei verfügbaren Sprachfassungen na-
tionale Stellungnahmen mit Anmerkungen 
und Änderungsvorschlägen eingebracht 
werden. Zu jedem Punkt einer solchen 
Stellungnahme musste die jeweilige Ar-
beitsgruppe dann einen Entscheidungs-
vorschlag mit einer entsprechenden Be-
gründung verfassen. Aufgrund der Vielzahl 
der eingebrachten Vorschläge und Anre-
gungen war diese Bearbeitung nochmals 
zeitaufwendig. 

Die folgende abschließende formelle Ab-
stimmung ergab eine deutliche Mehrheit 
der CEN-Mitgliedsstaaten für die Annahme 
der Normen. Somit liegen nach der noch 
ausstehenden Veröffentlichung in Kürze 
alle vier Normen der Reihe EN 16704-x als 
Europäische Norm vor. Alle vier Normen 
fallen in die Kategorie „Bahnanwendun-
gen – Oberbau – Sicherungsmaßnahmen 
während Gleisbauarbeiten“. Die Veröffent-
lichung ist für Mitte des Jahres vorgesehen, 
es handelt sich wegen des mandatierten 
Normungsauftrags um sogenannte harmo-
nisierte Normen. 

Ziel und Zweck

Ziel und Zweck der insgesamt vier Normen 
EN 16704-x ist die Harmonisierung von Si-
cherungsmaßnahmen während Gleisbauar-
beiten. Was einfach klingt, kann leicht zum 
Stolperstein werden. So gingen die ersten 
Gedanken in Richtung einer einheitlichen 
Farbgebung der Warnwesten und Verkür-
zung der Sicherheitsfristen. Entstanden ist 
letztlich ein Basiswerk, das die Eckpfeiler 
für eine echte Harmonisierung von Siche-
rungsmaßnahmen in Europa bildet. Dies 
ist wichtig, da immer mehr Firmen mit ih-
ren Personalen – sei es als Baupersonal 
oder Sicherungspersonal – in ganz Europa 
eingesetzt werden und sich dabei auf die 
Wirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen 
verlassen, beziehungsweise diese Siche-
rungsmaßnahmen selbst planen und um-
setzen. 

Gefährlich wäre es, zum Beispiel bei ähn-
lichen Arbeiten in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich zu warnen: 

•	 Akustisch und/oder optisch
•	 Kollektiv oder individuell
•	 Mit unterschiedlichen Warnsignalen
•	 Mit unterschiedlichen Bedeutungen der 

Warnsignale

Insofern trägt die Harmonisierung zu ei-
ner Verbesserung des Sicherheitsniveaus 
während Gleisbauarbeiten bei. Der erste 
Schritt ist gemacht.

EN 16704-1
Titel: „Eisenbahngefährdungen und allge-
meine Prinzipien zum Schutz ortsfester und 
ortsveränderlicher Baustellen“.

Die EN 16704-1 beschreibt fünf Szenarien  
und Risiken, die bei Arbeiten im Gleis- 
bereich auftreten können und in der Norm 
betrachtet werden:

Risiko 1
Gefährdung durch Zugfahrten im nicht ge-
sperrten Gleis

Risiko 2
Gefährdung durch Zugfahrten im benach-
barten Gleis

Risiko 3
Gefährdung durch Maschinen oder Schie-
nenfahrzeuge in einem gesperrten Gleis

Risiko 4
Gefährdung durch von Zugfahrten erfasste 
Maschinen oder Materialen auf dem be-
nachbarten Gleis

BahnPraxis Spezial

Sicherungsmaßnahmen für das benachbarte Gleis
(Hierarchie der Maßnahmen für Risiko 2)
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Abbildung 1: 
Rangfolge der Siche-
rungsmaßnahmen 
für das benachbarte 
Gleis nach EN 16704-1
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Risiko 5
Gefährdung durch Stromschlag (Fahrlei-
tung/Stromschiene, Rückstrom)

Die Norm folgt der bestehenden Rechts-
lage in den EU-Mitgliedstaaten (siehe 
hierzu insbesondere 89/391/EWG – Eu-
ropäische Arbeitsschutzrahmenrichtlinie) 
und konkretisiert dabei insbesondere die 
Rangfolge und Wertigkeit von Sicherungs-
maßnahmen. Grundsätzlich beschreibt 
und wiederholt die Norm die bekannten 
Grundlagen:

•	 Vermeidung von Risiken
•	 Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken
•	 Gefahrenbekämpfung an der Quelle
•	 Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ 

bei der Arbeit, insbesondere bei der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen

•	 Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik

•	 Planung der Gefahrenverhütung mit 
dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung 
von Technik, Arbeitsorganisation, Ar-
beitsbedingungen, sozialen Beziehun-
gen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz

•	 Vorrang des kollektiven Gefahrenschut-
zes vor individuellem Gefahrenschutz

•	 Erteilung geeigneter Anweisungen an 
die Arbeitnehmer.

Für die betrachteten fünf Risiken wird in 
der Norm die jeweilige Rangfolge von Maß-
nahmen beschrieben (Abbildung 1) – un-
terschiedliche Arbeitssituationen können 
im Ergebnis aber durchaus zu unterschied-
lichen Sicherungsmaßnahmen führen. Das 
Verfahren zur Auswahl der jeweiligen Si-
cherungsmaßnahme muss immer sowohl 
den gesetzlichen Vorgaben (Arbeitsschutz-
gesetz, UVV, ...) als auch dem Stand der 
Technik und damit auch der Rangfolge der 
EN 16704-1 folgen.

Dieses Verfahren und auch die Rangfol-
ge entsprechen vom Grundsatz her dem 
Ansatz, den die DB Netz AG mit ihrem Ri-
mini-Verfahren bereits umgesetzt hat. Die 
Norm nennt dabei auch Randbedingungen 
für einzelne Sicherungsmaßnahmen (zum 
Beispiel Wahrnehmbarkeit bei der akusti-
schen Warnung) und Situationen, bei de-
nen eine bestimmte Sicherungsmaßnahme 
nicht möglich sein kann (Sicherungsposten 
ohne ausreichende Sicht auf den Beginn 
der Annäherungsstrecke, zum Beispiel bei 
Nacht, im Bereich von Gleisbögen oder bei 
Arbeiten im Tunnel...).

Als ein wesentlicher Aspekt ist die in der 
Norm geforderte klare Verteilung der Ver-
antwortlichkeiten zwischen den beteiligten 
Stellen (Bahnbetreiber, Bauunternehmer, 
Sicherungsunternehmer) zu nennen. Für 
die jeweils beteiligten Personen existieren 
Anforderungen (siehe EN 16704-3), basie-
rend auf ihren auszuführenden Tätigkeiten. 
Die ortsspezifische Einweisung auf der Ar-
beitsstelle ist im exemplarisch dargestell-
ten Sicherungsplan ebenfalls aufgeführt 
und entsprechend zu dokumentieren.

Speziell bei der alleinigen Warnung der 
Arbeitskräfte wird eine Überwachung der 
Reaktion der Arbeiter (Sicherungsposten 
oder Überwachungsposten) als Bestand-
teil der Sicherungsmaßnahme „Warnung“ 
gefordert.

Als grundlegende Forderung wird die 
Berücksichtigung der Sicherheit bei der 
späteren Instandhaltung von Bahnanla-
gen ebenfalls explizit benannt. Dies mag 
zwar keine so neue Forderung sein, in 
der Praxis ergeben sich dadurch jedoch 
oft Probleme: zum Beispiel bei der Mit- 
Finanzierung von zusätzlichen technischen 
Sicherungssystemen, die fest installiert 
erst bei der späteren Instandhaltung einen  

Sicherheitsgewinn darstellen und zum Zeit-
punkt der Errichtung einer Anlage eine Kos-
tenerhöhung darstellen.

Fast gänzlich neu für Deutschland und vie-
le andere EU-Länder ist die in der Norm 
vorgesehene Einführung einer sogenann-
ten Gleissicherheitskarte. Das Dokument 
„Gleissicherheitskarte“ soll bestätigen, 
dass die speziellen Fachkenntnisse und 
die Eignung einer Person in Bezug auf die 
Anforderungen der vorliegenden Norm 
nachgewiesen wurden.

Jeder Beschäftigte, der Arbeiten im Gleis-
bereich ausführt, muss im Besitz einer sol-
chen Gleissicherheitskarte sein. Bei Weg-
fall der Kenntnisse oder Eignung sowie bei 
Missbrauch kann die Gleissicherheitskarte 
entzogen werden.

Der Vorteil einer solchen Gleissicherungs-
karte liegt auf der Hand. Bei Arbeiten im 
Gleisbereich muss nicht jeder Beschäftig-
te in jedem Land der Europäischen Union 
vollständig hinsichtlich der allgemeinen 
Gefahren aus dem Bahnbetrieb geschult 
oder auf seine Tauglichkeit untersucht wer-
den. Erforderlich ist eine besondere Unter-
suchung oder ergänzende Schulung nur bei 
nationalen oder örtlichen Abweichungen 
oder Besonderheiten. 

EN 16704-2-1
Titel: „Allgemeine Lösungen und Technolo-
gie – Technische Anforderungen an Warn-
systeme an Gleisen (TWS)“

Die Norm definiert die technischen An-
forderungen für neue Warnsysteme und 
richtet sich vorwiegend an Hersteller von 
solchen Systemen. Harmonisiert wurden 
auch die international verwendeten Kurz-
bezeichnungen (Abbildung 2). Wie die ein-
zelnen Anforderungen der Norm erreicht 
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Abbildung 2:
 Klassifizierung von 
Warnsystemen nach 
EN 16704-2-1
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werden, bleibt den Herstellern überlassen. 
Die Norm ist daher auch offen für neue Ent-
wicklungen und neue Techniken.

Da bei der Normungsarbeit auch Mitar-
beiter von Firmen beteiligt waren, die die 
Systeme einsetzen, sind auch die Aspek-
te aus betrieblichen Anforderungen ein-
geflossen. Als Ausblick – aber noch nicht 
definiert – werden in der Norm bereits Sys-
teme benannt, die den Bahnbetrieb aktiv 
beeinflussen können. In Deutschland ist 
dies mit der AKA-L 90 eine seit Jahrzehn-
ten bekannte, aber leider wenig verbrei-
tete Technik. 

In die Norm mit aufgenommen wurden 
Festlegungen zur Gestaltung der akusti-
schen Warnsignale. Diese Festlegungen 
entsprechen den bekannten Anforderun-
gen der DB Netz AG aus der Einführung des 
bi-sound-Signals zum 1. Januar 2014. Einen 
ausführlichen Artikel hierzu finden Sie in 
der BahnPraxis B 2/2014.

Gefordert wird für das akustische Warn-
signal eine Überdeckung des Störschall-
pegels um mindestens +3 dB(A). Ein opti-
sches Signal muss zeitgleich beginnen und 
darf erst enden, wenn keine Gefährdung 
mehr besteht. 

Weitergehende betriebliche Einsatzbedin-
gungen und -vorgaben für TWS sind nicht 
Bestandteil der Norm. Die Norm regelt also 
nicht den Einsatz von TWS zum Beispiel im 
nicht gesperrten Gleis, die ständige Anwe-
senheit eines Bedieners oder die Abnah-
me eines TWS vor der Inbetriebnahme am 
Einsatzort. Die hierzu erforderlichen Rege-
lungen bleiben in der Verantwortung des 
jeweiligen Bahnbetreibers, Herstellers und 
der Zulassungsstellen.

EN 16704-2-2
Titel: „Allgemeine Lösungen und Techno-
logie – Anforderungen an Absperrungen“

Technische Anforderungen an neue Feste 
Absperrungen sind Regelungsinhalt der 
EN 16704-2-2; auch hier sei gleich zu Be-
ginn darauf hingewiesen, dass Regelungen 
für den Einsatz/Betrieb von Absperrungen 
nicht Bestandteil dieser Norm sind.

Ebenso wie bei den Warnsystemen ist auch 
diese Norm sehr offen gestaltet und lässt 
somit für Innovationen genügend freien 
Raum. Festgelegt sind zum Beispiel die An-
forderungen an die Schutzwirkung (Höhe), 
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Stabilität und Kennzeichnung, nicht jedoch 
wie der Hersteller diese Anforderung mit 
seinem System erreicht. Somit lässt die 
Norm prinzipiell die Befestigung am Schie-
nenfuß (mechanische Verschraubung), die 
Befestigung im Schotter (Befestigungs-
hülsen) oder auch die Befestigung an der 
Schiene (magnetische Halterung) zu (Ab-
bildung 3). 

Gefordert wird von den Systemen die 
Möglichkeit der Montage in unterschied-
lichen Abständen zur Gleismitte. Dieses 
ermöglicht, die nationalen betrieblichen 
Bestimmungen in den einzelnen Ländern 
mit einem Typ Absperrung zu realisierten. 
Gefordert werden von den Herstellern ins-
besondere Systeme mit der Möglichkeit 
auch für den Einsatz im Bereich von Wei-
chen und Kreuzungen.

Nicht speziell erwähnt, aber auch nicht 
ausgeschlossen, ist der in einzelnen Fäl-
len praktizierte Einsatz von Bauzäunen als 
Absperrung, zum Beispiel bei Baumaßnah-
men weit neben dem Gleisbereich. 

Die DB Netz AG hat bereits während der 
Erarbeitung der Norm aufgrund der neu-
en Erkenntnisse erweiterte konstruktive 
Anforderungen für Feste Absperrungen 
erarbeitet, die seit dem 1. Januar 2012  
genutzt werden. 

Übergangsbestimmungen zu 
EN 16704-2-1 und EN 16704-2-2

Die Normen für Technische Warnsysteme 
und für Absperrungen beschreiben den ak-
tuellen Stand der Technik. Sie enthalten 
kein generelles Verwendungsverbot für 
ältere Systeme, zumal ein sofortiger Aus-
tausch aller vorhandenen Systeme weder 
möglich beziehungsweise zum Teil auch 
gar nicht erforderlich ist. Einige Systeme 
erfüllen bereits heute die jeweiligen An-
forderungen der Norm.

Die beiden Normen EN 16704-2-1 und EN 
16704-2-2 sind Stand der Technik und somit 
bei der Zulassung von neuen Systemen zu 
berücksichtigen. 

EN 16704-3
Titel: „Fachkenntnisse des Personals bei 
Arbeiten neben oder in Gleisen“

Der vierte Teil EN 16704-3 befasst sich 
mit der erforderlichen „Eignung“ des Per-
sonals. Der erste englische Entwurf ver-

wendete hierfür im Titel noch die Bezeich-
nung „qualification and fitness“, der die 
Thematik allgemeinsprachlich wesentlich 
verständlicher darstellte. Beschrieben sind 
nämlich in der Norm neben den erforder-
lichen Fachkenntnissen (engl. competence) 
auch die Anforderungen an den Menschen 
hinsichtlich seiner „Tauglichkeit“ (engl. 
fitness), wie zum Beispiel Sehen, Hören, 
Psyche....

Die Tätigkeiten im Gleisbereich wurden 
hierzu in 14 Klassen unterteilt. Zu jeder die-
ser Klassen wurden dann für insgesamt 18 
Kompetenz-Bereiche entweder Stufenwer-
te (L1, L2, L3) angegeben oder eine Bewer-
tung mit dem Hinweis „notwendig“ bzw. 
„nicht notwendig“ vorgenommen.

Problematisch gestaltet sich in der Norm 
die Definition der Anforderungen. Dies mag 
wegen der vorhandenen Testverfahren für 
die Hör- und Sehfähigkeit noch leicht mög-
lich sein. Für Aussagen über die Fachkennt-
nisse oder die psychologische Eignung 
wurden in der Norm aber bewusst keine 
Verfahren empfohlen oder gar vorgegeben, 
weil sich hierzu international keine Verfah-
ren maßgeblich durchgesetzt haben. 

Die Norm gibt insgesamt den Bahnbetrei-
bern ausreichend Hinweise (und Vorgaben) 
über das Ausmaß der notwendigen Fach-
kenntnisse, lässt ihnen jedoch genügend 
Spielraum zur weiteren Ausgestaltung und 
Anpassung der eigenen betrieblichen An-
forderungen und Ergänzungen.

Für Deutschland ist ein ergänzendes natio-
nales Vorwort geplant, dass auf die weiter-
hin geltenden Regelwerke, insbesondere 
auch der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), verweisen soll. Bei 
einer Überarbeitung der Normen soll die 
Notwendigkeit einer nationalen Abwei-
chung geprüft werden.

Rechtliche Einordnung von Normen

Die Anwendung von Normen ist – abgese-
hen von einigen wenigen Ausnahmefällen 
– dem Anwender freigestellt. Normen stel-
len jedoch quasi immer den Stand der Tech-
nik dar und sind somit zu beachten. Dies 
gilt auch für die Normenreihe EN 16704-x. 

Da die Bedeutung dieser Normen von Sei-
ten der Bahnen, Hersteller und Aufsichts-
behörden schnell erkannt wurde, haben 
sich insbesondere die Unfallversiche-
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rungsträger UVB und BG BAU, aber auch 
die DB Netz AG intensiv in die Erarbeitung 
der Normen eingebracht und sogar auf der 
europäischen Ebene zwei Arbeitsgruppen 
geleitet. Insofern konnten sowohl die neu-
esten Erkenntnisse, aber auch die beste-
henden Regelwerke die Inhalte der Norm 
wesentlich beeinflussen. Klar ist jedoch: 
Normung ist immer ein Kompromiss und so 
finden sich die deutschen Regelwerke eben 
nicht 1:1 abgebildet in den Normen wieder.

Unabhängig davon gelten ohnehin natio-
nale Vorschriften, das heißt, insbesondere 
die UVV „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ 
(DGUV Vorschrift 78) vorerst weiter – glei-
ches gilt auch für die DGUV Regel 101-024 
(bisher GUV-R 2150) „Sicherungsmaßnah-
men bei Arbeiten im Gleisbereich von Ei-
senbahnen“. Selbstverständlich gilt auch 
die Konzernrichtlinie 132.0118 der DB AG 
für diesen Bereich als innerbetriebliches 
Regelwerk weiter.

Viele Anregungen aus dem täglichen Ge-
schehen und tatsächliche Probleme bei 
Arbeiten im Bereich von Gleisen werden 
darüber hinaus in der DGUV Information 
201-021 (bisher BGI/GUV-I 781) „Sicher-
heitshinweise für Arbeiten im Gleisbereich 
von Eisenbahnen“ thematisiert.

Egal ob es sich um eine Vorschrift, Regel, 
Information oder betriebsinternes Regel-

werk handelt: Bei jeder Überarbeitung bzw. 
Anpassung gilt es den Stand der Technik 
aus der Normenreihe 16704-x zu beachten 
und, soweit zutreffend und möglich, zu be-
rücksichtigen. Insbesondere bei den tech-
nischen Anforderungen an Warnsysteme 
oder an Feste Absperrungen hat die euro-
päische Normung das DB-interne Regel-
werk für die Zulassung bereits beeinflusst.

Ausblick

Die Normenreihe EN 16704-x ist der Be-
ginn der Harmonisierung der Sicherungs-
maßnahmen während Gleisbauarbeiten. 
Dieser Weg ist europäisch eingeschlagen 
und es gilt ihn fortzuschreiben. In Erinne-
rung an die Fußball-WM 2006 sei gesagt: 
Es handelt sich bei der Normenreihe EN 
16704-x um kein „Sommermärchen“, aber 
„Dieser Weg wird kein leichter sein“ – denn 
abgeschlossen ist die Harmonisierung der 
Sicherheit im Gleisbau nur aufgrund der 
Einführung mit der EN 16704-x noch lan-
ge nicht.

Erste Ideen zur Erweiterung der Normen-
reihe befassen sich mit der Aufnahme des 
sogenannten Fahrtrückhaltes, bei dem die 
Arbeitsstelle ihre Zustimmung zu einer 
Fahrt vor der Zulassung technisch erteilen 
muss. Daneben möchte man die ersten Er-
fahrungen der praktischen Umsetzung eva-
luieren und Anregungen für Änderungen, 

Anpassungen bzw. Erweiterungen ableiten. 
Es bleibt spannend!

Zu guter Letzt

Die vier Normen der Reihe EN 16704-x wur-
den von einer europäischen Arbeitsgrup-
pe erstellt. Die Normungsexperten haben 
sich dabei – neben ihrer eigentlichen Tätig-
keit – intensiv in die Normung eingebracht. 
Allen beteiligten Experten, aber auch den 
beteiligten Firmen, die ihre Mitarbeiter in 
die Normung entsandten, haben zum Gelin-
gen des Normungsvorhabens beigetragen!

Die im Beitrag genannten Schriften der 
UVB können über den 
QR-Code angefordert 
werden; der Down-
load als PDF über die 
Homepage ist eben-
falls möglich. 

Weblink: www.uv-bund-bahn.de/service-
und-medien/mediencenter/

a) schienenmontierte Absperrung

b) nicht schienenmontierte Absperrung

Legende

1 	 Schotter
2 	 Schwelle und 
	 Schienenbefestigung
3 	 Schiene
4 	 an der Schiene/dem Gleis 
	 montierte Befestigung
5 	 Ausziehvorrichtung mit 
	 vertikalen Bauteilen
6 	 Geländerholm
7 	 Zwischenholm Q
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Abbildung 3: 
Beispiele für Montage-
möglichkeiten von 
Absperrungen nach 
EN 16704-2-2
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Genau wie im Straßenverkehr findet man auch im Arbeitsbereich sehr häufig Schilder. Es gibt Kennzeichnungen für Gefahrstoffe, 
sowie Verbots-, Gebots-, Warn-, Rettungs- und Brandschutzzeichen. Über die Bedeutung der Schilder wird im Rahmen der wieder-
kehrenden Unterweisungen aufgeklärt. Manchmal kommt man aber auch in andere Bereiche oder Gebäude und sollte auch dann 
die Hinweise verstehen können. Die verwendeten Piktogramme sollen für sich selbst sprechen. Aber kennt man wirklich immer den 
Sinn? Testen Sie sich selbst. Die Lösungen zum Test finden Sie auf Seite 12. 

In der Technischen Regel für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3) sind die Symbole  
sowie Form und Farbe für am Arbeitsplatz verwendete Schilder festgelegt. Kennzeichnungen von Gefahrstoffen, sogenannte  
GHS-Piktogramme, sind in der „Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen“ festgelegt.  

Falls Ihnen fehlende, nicht mehr erkennbare oder falsche Schilder in Ihrem Arbeitsbereich bekannt werden, melden Sie es bitte  
Ihrem Vorgesetzten.

Testen Sie sich selbst

Dieses Zeichen steht für…

W005    
h	 a) Grenze Internet Hot-Spot
h	 b) Warnung vor nicht ionisierender 
		  Strahlung 
h	 c) Leuchtturm ohne Funktion

P001      
h	 a) Allgemeines Verbotszeichen
h	 b) Starkes Gefälle	
h	 c) Durchfahrt verboten

GHS08   	
h	 a) Vorsicht Laserstrahl	
h	 b) Warnung vor künstlichen Blitzen 
h 	 c) Gesundheitsgefahr 
	 (Gesundheitsschädlich)

GHS04  
h	 a) Vorsicht, gebrauchte Spritzen
h	 b) Gasflasche 
		  (Komprimierte Gase)	
h	 c) Eis essen verboten

E019    
h	 a) Beschwerlicher Zugang
h	 b) Zugang für Unbefugte 
		  verboten
h	 c) Notausstieg 

P010  
h	 a) Diebstahl verboten
h	 b) Berühren verboten	
h	 c) Nicht schalten
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Bodo Plechata, Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB), Geschäftsbereich Arbeitsschutz und Prävention, Berlin

Zur Unterstützung und Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit in den Mitgliedsunternehmen hat die UVB ihr Prä-
ventionsangebot überarbeitet und ergänzt. Ziel ist es, Wege- und Dienstwegeunfälle zu verhindern bzw. zu reduzieren 
und somit auch Kosten zu senken. 

Verkehrssicherheit im Straßenverkehr

Aktivitäten zur Reduzierung von 
Wege- und Dienstwegeunfällen
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Betriebliche Verkehrssicherheit als 
grundlegende Führungsaufgabe

Arbeitsschutz ist Chefsache. Gemäß  
Arbeitsschutzgesetz und der DGUV Vor-
schrift 1 „Grundsätze der Prävention“ ist 
jeder Arbeitgeber/Unternehmer verpflich-
tet, die Arbeitsbedingungen in seinem Un-
ternehmen unter den Gesichtspunkten von 
Sicherheit und Gesundheit zu beurteilen 
und die erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men durchzuführen. Ein wichtiges Instru-
ment zur Umsetzung dieser Verpflichtung 
ist die Gefährdungsbeurteilung. 

Das gilt jedoch nicht nur für die auszufüh-
renden Tätigkeiten, sondern auch für die 
Verkehrssicherheit innerhalb des Betriebs-
geländes und im öffentlichen Verkehrs-
raum. Gute und qualifizierte betriebliche 
Verkehrssicherheitsarbeit ist ein wesent-
licher präventiver Beitrag, die Zahl der 
Unfälle und somit auch die Zahl der Ver-
letzten und Getöteten auf den Straßen zu 
reduzieren.

Um Arbeitgeber und Führungskräfte bei der 
betrieblichen Verkehrssicherheitsarbeit zu 
unterstützen, hat die Unfallversicherung 
Bund und Bahn (UVB) ihr Präventions- 
angebot weiter entwickelt. Ziel muss es 
sein, durch regelmäßige und vielschichtige 
Maßnahmen die Verkehrssicherheitsarbeit 
als festen Bestandteil des betrieblichen 
Arbeitsschutzmanagements zu entwi-
ckeln. Auf diese Weise können Führungs-
kräfte und Beschäftigte sensibilisiert und  

erforderliche Maßnahmen zur Reduzierung 
von Unfällen abgeleitet werden.

Im Jahr 2017 bietet die UVB für Führungs-
kräfte, Fuhrparkmanager oder -verwalter 
sowie Standort- oder Einsatzleiter erst-
mals das Seminar „Verkehrssicherheit 
für Führungskräfte“ an. Das Seminar, 
das zwei Mal angeboten wird, gibt Hin-
tergrundinformationen und Anregungen, 
um die betrieb-liche Wegeunfallprävention 
zu verbessern. Schwerpunkthemen sind 
unter anderem die fahrphysikalischen und 
verkehrsrechtlichen Grundlagen, Stress, 
Emotionen, Alkohol, Müdigkeit sowie La-
dungssicherung.

„Kümmerer“ im betrieblichen Alltag

Das alleinige Betrachten theoretischer 
Grundlagen ist nicht ausreichend, um bei 
der Entwicklung, Organisation und Umset-
zung betrieblicher Verkehrssicherheits- 
arbeit auch Erfolge zu erreichen. Nur das 
Integrieren fachlich interessierter Akteu-
re und eine kontinuierliche Aus- und Fort-
bildung von Multiplikatoren, welche die 
Führungskräfte bei der Verkehrssicher-
heitsarbeit unterstützen, kann mehr Auf-
merksamkeit für die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr erzeugen und alle Beteiligten 
sensibilisieren.

In Zusammenarbeit mit den regional  
zuständigen Aufsichtspersonen der UVB 
sollen die betrieblichen Multiplikatoren für 
Verkehrssicherheit, sogenannte „Kümme-

rer“, fachlich beraten und gefördert wer-
den. Des Weiteren will die UVB im Rahmen 
ihres jährlichen Seminarprogrammes ab 
2018 für alle interessierten Akteure ein er-
gänzendes Fachseminar zur betrieblichen 
Verkehrssicherheitsarbeit anbieten. Dar-
in sollen die Teilnehmer als betriebsinter-
ne „Verkehrs-Coaches“ geschult werden; 
das heißt, diese erhalten Informationen 
über verkehrssicherheitstechnische Maß-
nahmen, Angebotsprogramme des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrates (DVR) oder 
über jährliche verkehrstechnische Schwer-
punktaktionen. 

Ziel ist es, den Multiplikatoren „Wissen 
und Handwerkzeuge“ zu vermitteln, da-
mit diese selbstständig die betriebliche 
Verkehrssicherheitsarbeit im Unterneh-
men forcieren und die verantwortlichen 
Führungskräfte unterstützen können. 

Geeignete Beschäftigte für die Schulung 
als „Verkehrs-Coach“ sind beispielsweise  
Sicherheitsbeauftragte, aber auch andere 
fachlich Interessierte. 

„Sichere Einsatzfahrt“ 
im Not- und Rettungsfall

Im Bereich des Bundes und der Bahn gibt 
es Beschäftigte, die ihre Dienstfahrten 
mit speziellen Einsatzfahrzeugen und 
unter Wahrnehmung besonderer Rechte 
und Pflichten durchführen (im Sinne des 
§ 35 StVO mit Sonderrechten und/oder des  
§ 38 StVO mit blauem Blinklicht und  
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Abbildung 1:
Fahrsimulator 
im IAG Dresden
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Einsatzhorn). Durch den Einsatz von Son-
dersignalen können im Zusammenhang mit 
den Reaktionen anderer Verkehrsteilneh-
mer nicht alltägliche Situationen auftreten. 
Des Weiteren müssen die Beschäftigten 
jederzeit ihre Fahrzeuge möglichst schnell 
und sicher an den jeweiligen Einsatzort 
steuern, unabhängig von den vorhande-
nen Witterungsbedingungen, vom jewei-
ligen Wochentag und von der Tageszeit. 

Es gilt, sein Wissen und fahrtechnisches 
Können jederzeit unter Beweis zu stel-
len – auch in Stresssituationen – und in 
Gefahrensituationen stets bedacht und 
professionell zu handeln. Zu diesem Be-
schäftigtenkreis zählen beispielsweise die 
Einsatzwagen-Fahrer des Deutschen Roten 
Kreuzes, die ehrenamtlichen Fahrzeugfüh-
rer vom Technischen Hilfswerk, die Bun-
despolizei, die Kontrolleure des Bundes-
amtes für Güterverkehr und die zahlreich in 
Rufbereitschaft stehenden Notfallmanager 
der Deutschen Bahn AG.

Für diese Berufs- und Tätigkeitsgruppen 
hat die UVB ein spezielles Seminar kon-
zipiert, bei dem auf die Besonderheiten 
bei diesen Einsatzfahrten eingegangen 
wird. Neben dem Vermitteln rechtlicher 
und fahrphysikalischer Grundlagen hat 
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, das Er-
lernte in einem modernen Fahrsimulator 
vor Ort praktisch einzuüben. Ziel ist es, 
die Teilnehmer für ihre „Sonderstellung“ 
im Straßenverkehr zu sensibilisieren (Ab-
bildung 1).

Fahrsicherheitstraining 
für Beschäftigte

Infolge der Fusion wurden die bisherigen 
unterschiedlichen Regelungen zum Fahr-
sicherheitstraining zu einer einheitlichen 
Regelung zusammen geführt. Die UVB för-
dert die Teilnahme an einem entsprechen-
den Training auch weiterhin.

Ab dem 1. Januar dieses Jahres müssen 
Beschäftigte und Bundesbeamte in den 
Mitgliedsunternehmen hinsichtlich des 
Fahrsicherheitstrainings und des Kosten-
zuschusses Folgendes beachten: 

• 	 Der Veranstalter muss nach den Richt-
linien des DVR schulen. Die Trainings 
müssen ganztägig (8 Stunden) erfolgen. 

• 	 Der Kostenzuschuss der UVB für ein 
Fahrsicherheitstraining beträgt maxi-
mal 80 Euro inklusive Mehrwertsteuer 
(für entweder ein Pkw-, Motorrad-, Bus- 
oder Kleintransportertraining).

•	 Eine erneute Bezuschussung kann frü-
hestens nach Ablauf von drei Jahren er-
folgen.

•	 Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung. Die begrenzten Fördermit-
tel werden in der Reihenfolge der An-
meldungen vergeben.

Ausführliche Informationen zum Fahr-
sicherheitstraining, insbesondere zur 
Antragstellung und Abwicklung, finden 
Sie auf „https://www.uv-bund-bahn.de/ 
a r b e i t s s c h u t z - u n d - p r a e v e n t i o n/ 

s e m i n a r e - u n d - q u a l i f i z i e r u n g / 
fahrsicherheitstraining/“ (Abbildung 2).

Fazit

Nicht jede Gefahrensituation im Straßen-
verkehr lässt sich vermeiden. Doch jeder 
Beschäftigte, der am Straßenverkehr teil-
nimmt – als Fahrer eines Pkw, als Fahrer 
eines Zweirades oder als Fußgänger – hat 
mit seinem Verhalten großen Einfluss auf 
die Höhe des Risikos für sich und andere 
Verkehrsteilnehmer.

Die UVB hat ihr Präventionsangebot über-
arbeitet und ergänzt, um ihre Mitgliedsun-
ternehmen bei der betrieblichen Verkehrs-
sicherheitsarbeit zu unterstützen. Dabei 
gilt es, die Verkehrssicherheitsarbeit als 
festen Bestandteil in das betriebliche Ar-
beitsschutzmanagements zu integrieren. 
Sowohl Führungskräfte als auch Beschäf-
tigte sollen für das Thema zu sensibilisiert 
und erforderliche Maßnahmen zur Redu-
zierung von Unfällen ableiten und anwen-
den. Dieses kann nur erreicht werden durch 
langfristige und kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen dem Unfallversiche-
rungsträger und den Mitgliedsunterneh-
men sowie durch eine qualifizierte Aus- und 
Fortbildung von innerbetrieblichen Akteu-
ren. Die Zielsetzung sollte lauten: „VISION 
ZERO – Keiner kommt um. Alle kommen an.“ 

Weitere Hinweise zur betrieblichen 
Verkehrssicherheit finden Sie unter 
www.dvr.de
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Abbildung 2:
Fahrsicherheits-
training
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Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2017 werden 
auf der iaf die Neuheiten aus den Bereichen 
Schienentechnik und Gleisoberbau präsen-
tiert. Alle namhaften Unternehmen, die auf 
diesem Gebiet forschen, entwickeln, pro-
duzieren oder zuliefern, sind als Aussteller
und Besucher vertreten.

In den drei großen Messehallen mit einer 
Gesamtfläche von 15.000 Quadratmetern 
(m2) und auf der 6.000 m2 großen Freifläche 
mit mehr als 3.000 Metern Gleisen werden 
die neuesten Maschinen, Geräte und Tech-
nologien vorgestellt.

Die iaf gilt weltweit – mit der Kombinati-
on aus Fachpräsentation von Maschinen 
auf dem Freigelände und großer Ausstel-
lung in den Hallen sowie dem begleitenden 
Seminarprogramm – als herausragende 
Messe für alle Experten, Unternehmer und  

Fachbesucher. Auch aus diesem Grund 
wird sich die UVB – nun zum dritten Mal 
in Folge – an der iaf beteiligen.

Im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes 
mit der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU), der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaf t (VBG) und der Be-
rufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) werden  

Internationale Ausstellung Fahrwegtechnik

UVB auch 2017 auf iaf vertreten

Dirk Bill, Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB), Geschäftsbereich Arbeitsschutz und 
Prävention, Frankfurt am Main

Mit mehr als 200 Ausstellern aus 21 Ländern, Tausenden von Besuchern und einer weitläufigen 
Ausstellungsfläche im Innen- und Außenbereich der Halle Münsterland ist die Internationale 
Ausstellung Fahrwegtechnik (iaf) seit Jahren die größte internationale Messe im Bereich der 
Fahrwegtechnik.

Ihnen die Experten der UVB als kompetente 
Ansprechpartner zum Thema „Sicherheit 
am Gleis“ zur Verfügung stehen.

Mit unserem Stand möchten wir Ihnen eine 
Plattform zum Austausch und zur Informa-
tion bieten. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such und laden Sie herzlich ein, uns auf 
der iaf in der Halle Süd am Stand S-411 zu 
besuchen.

Stand der Unfall-
versicherungsträger 
auf der iaf 2013
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Lösungen zu 
„Dieses Zeichen 
steht für…“: 
GHS08 ..............  c)
GHS04 .............. b)
P010 ................. b)
P001 ................. a)
W005 ................ b)
E019 .................  c)WEB: www.iaf-messe.com


